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Vorwort.
Das Recht der Beschlagnahme von Lohn- und 

Gehaltsforderungen ist bisher, soweit bekannt, im 
Zusammenhange noch nicht ausführlich be
handelt worden; selbst Schriften über die Zwangs
vollstreckung — von den Kommentaren zur Zivil
prozeßordnung ganz zu schweigen — laßen viele 
Einzelfragen der Materie unerörtert, manche Zweifel 
bestehen. — Die für das Verständnis schwierigen 
Bestimmungen der Novelle zum Lohnbeschlagnahme
gesetze (LBG.) sind bisher überhaupt nicht er
schöpfend erläutert worden.

Und doch ist es für den Praktiker von großer 
Wichtigkeit, bis in das Einzelne hinein über die 
Schwierigkeiten Aufschluß zu erlangen, welche die 
den Gegenstand betreffenden Gesetzesvorschriften in 
der Anwendung bieten.

Dazu kommt noch, daß das Lohnbeschlagnahme
gesetz im Laufe der Zeit mancherlei Abänderungen 
erfahren hat, welche aus verschiedenen Gesetzen zu
sammengetragen werden müssen, und daß dadurch
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der klare Überblick über seine jetzt geltenden Normen 

recht erschwert ist.
Grund genug für den Versuch einer ausführ

lichen Darstellung des gesamten Rechts in der Frage 
der Lohn- und Gehaltsbeschlagnahme! — Dieser 
Versuch hat sich nicht, wie der nur der Kürze halber 
gewählte Titel der Schrift vermuten läßt, darauf 
beschränkt, das Beschlagnahmerecht lediglich, soweit 
„Lohn" oder „Gehalt" in Betracht kommen, zu er
örtern, sondern auch dahin geführt, jedwede Ar
beitsvergütung, gleichviel wem sie zukommt und 
in welcher Art sie geleistet wird, aus ihre Beschlag
nahmefähigkeit eingehend zu prüfen. Es sind daher, 
wenn auch für die äußere Form der Arbeit der 
Kommentar zum Lohnbeschlagnahmegesetze gewählt 
wurde, die Fälle nicht unberücksichtigt geblieben, in- 
denen nach anderen, als nach den Bestimmungen 
dieses Gesetzes das Recht gegeben ist, die gedachten 
Forderungen zu pfänden.

Die Form des Kommentars zum Reichsgesetze 
vom 21. Juni 1869 ermöglichte auch eine Be- 
sprechung der wichtigen Frage, inwieweit Angestellte 
aller Art mit Rücksicht auf die Vorschriften des 
BGB. über ihre Vergütungen rechtswirksam ver
fügen können.

Ein ausführliches Sachregister und eine 
schematische Übersicht über Zulässigkeit und Um-



fang der Beschlagnahme sollen den Gebrauch des 
Buches erleichtern. Eine Zusammenstellung von 
Behörden, welchen als Drittschuldnem bei Pfän
dung von Dienstbezügen eines Beamten in Ver
tretung des Reichs- bezw. Landesfiskus der Pfän
dungsbeschluß zuzustellen ist, dürfte vielen erwünscht 
sein.

Möge das Buch der Praxis, für welche es ge
schrieben ist, brauchbar erscheinen!

Berlin, im Mai 1900.

Der Verfasser.



Vorwort zur zweiten Auflage.
Die zweite Auflage meines Buches hat infolge 

der vielen Anregungen, welche die inzwischen er
schienene Literatur und die Praxis der Gerichte, 
insbesondere die Rechtsprechung des Kgl. Land
gerichts I Berlin — deren Einsicht mir gütigst 
gestattet war — auf dem Gebiete der Lohnbeschlag
nahme boten, eine erhebliche Vermehrung des Stoffes 
und ein vertieftes Eindringen in denselben nötig 
gemacht. Vermessen wäre es von mir, zu behaupten, 
daß keine Frage auf dem großen behandelten Ge
biete unbeantwortet geblieben wäre; indessen darf 
ich der Hoffnung Raum geben, daß nicht viele und 
nicht grundsätzliche Fragen von mir — unbeabsichtigt 
— übergangen sind.

Reu hinzugekommen ist die Darstellung der 
Lohnbeschlagnahme in allen denjenigen Fällen, auf 
welche das Reichsgesetz vom 21. Juni 1869 selbst 
keine Anwendung findet (Exkurs zu § 1). Bei Er
läuterung des § 2 des Gesetzes sind entsprechend 
seiner großen Bedeutung für die Gestaltung der



Dienstverträge, deren zahlreiche, durch das Verkehrs
leben gezeitigten Nebenverträge vollständiger, als 
früher aufgezählt und an dem im Abs. 2 gegebenen 
Maßstabe auf ihre Zulässigkeit gemessen, auch die 
Verrechnung von Vorschußleistungen bei Eintritt 
einer Gehaltspfändung, die Aufrechnung und Zurück
behaltung gegenüber Lohnforderungen eingehend 
erörtert. Im § 3 ist die Pfändbarkeit der Ver
gütung, in § 4 Nr. 3 das Verhältnis bevorrechtigter 
zu nichtbevorrechtigten Gläubigern und zu einander 
ausführlich dargelegt.

Das Verfahren der Beschlagnahme ist im An
hang I völlig neu bearbeitet, im Anhang II das 
Verzeichnis der als Drittschuldner in Betracht 
kommenden Behörden wesentlich ergänzt worden; 
auch das Sachregister habe ich reichhaltiger aus
gestaltet.

Möge das Werk in seiner zweiten Auflage die 
alten Freunde, die es zu meiner großen Genugtuung 
erworben, sich erhalten und neue gewinnen!

Berlin, im Juni 1904.

Der Verfasser.
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I.

Einleitung.
Zur Geschichte des Reichs-Gesetzes vom 

21. Juni 1869.
l.

Die Frage, ob und inwieweit die Beschlagnahme 
des noch nicht verdienten, zukünftig geschuldeten Lohnes 
unzulässig, beziehungsweise zu beschränken ist, betrifft 
einen Gegenstand, welcher an sich in die Zivilprozeß
ordnung unter das Kapitel „Zwangsvollstreckung" 
gehört; ihn durch besonderes Gesetz vorweg zu regeln, 
erschien auch den gesetzgebenden Faktoren im Jahre 1869 
nicht unbedenklich. Wenn trotzdem schließlich die Bedenken 
hiergegen schwiegen, so waren es lediglich dringende 
praktische Gründe, welche ein sofortiges Einschreiten 
der Gesetzgebung erheischten. Die Verschiedenheit der 
Meinungen und Rechtsprechungen in diesem Zweige 
der staatlichen Tätigkeit und die hierdurch herbeigeführte 
Unsicherheit in einer Frage, welche das Wohl und 
Wehe zahlreicher Arbeiterklassen täglich und stündlich 
unmittelbar berührte, wurden als ein sehr ernstes Übel 
anerkannt, welches schleunige Abhilfe erforderte. Das 
schnelle Eingreifen der Gesetzgebung erschien um so 
gebotener, je mehr sich die öffentliche Aufmerksamkeit



16 Einleitung.

auf die Lage der Arbeiter richtete und je mehr sich 
die Anschauung Bahn gebrochen hatte, daß die persön
liche Leistungsfähigkeit des Menschen, der Hauptfaktor 
aller Vermögenswerte, in keiner Weise, sei es durch 
Aufhebung seiner persönlichen Freiheit, wie bei der 
Schuldhaft, sei es durch Schwächung seiner Schaffens
freudigkeit, wie bei der Lohnbeschlagnahme, eingeengt 
oder nur augetastet werden dürfte.

Daher legte die Regierung auf eine Resolution des 
Reichstages vom 18. Mai 1868 diesem in der Session 
von 1869 einen Gesetzentwurf vor, auf Grund dessen 
„der Arbeits- oder Dienstlohn, ohne Unterschied, ob 
derselbe bereits verdient war oder nicht, nur insoweit 
der Beschlagnahme unterliegen sollte, als er nicht zum 
notdürftigen Unterhalte des Schuldners und seiner 
Familie erforderlich war". Die zur Beratung des 
Entwurfs eingesetzte Kommission des Reichstages ge
langte jedoch zur Überzeugung der Unannehmbarkeit 
der Vorlage, weil sie ein Ausnahmerecht für einzelne 
Berufskreise in ihm erblickte, einigte sich aber über 
zwei große Gesichtspunkte, welche der Ausgangspunkt 
für die endgültige Gestaltung des Gesetzes wurden. 
Erstens wurde die natürliche Grenze festgestellt, bis 
zu welcher allgemein — ohne Beschränkung auf 
bestimmte Klassen von Personen — und ohne Ver
letzung sittlicher und rechtlicher Fundamentalsätze der 
richterliche Zwang zum Zwecke der Lohnbeschlagnahme 
angerufen werden könne; sodann wurde die gesetzliche 
Regelung auf solche Verhältnisse beschränkt, welche eine
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gewisse Stetigkeit aufweisen und welchen der Ar
beitende, wenn nicht seine ganze, so doch seine haupt
sächliche Erwerbstätigkeit widmet.

Damit war die Grundlage für die Abänderungs- 
antrüge gewonnen, welche von der Mehrheit der 
Kommission zum Beschlusse erhoben, später Gesetz 
wurden. Einige weitere Änderungen erfuhr der Ent
wurf noch in den Plenardebatten des Reichstages, 
welche hier füglich übergangen werden können, weil 
sie, soweit sie interessieren, bei der Erläuterung der 
einzelnen Paragraphen Platz finden werden.

Das vom Reichstage am 23. Mai 1869 in dritter 
Lesung angenommene Gesetz wurde nach Zustimmung 
des Bundesrats am 21. Juni 1869 verkündet, trat für 
das Gebiet des Norddeutschen Bundes am 1. August 
1869 in Kraft, wurde durch Gesetz vom 16. April 1871 
Reichsgesetz und ist als solches auch in Elsaß-Loth
ringen, Helgoland, den Schutzgebieten und den Kon
sularbezirken in Geltung.

2.
Die ursprüngliche Fassung des Gesetzes hat 

im Laufe der Jahre weitgehende Umgestaltungen 
erfahren.

a) Die Zivilprozeßordnung vom30. Januar 
1877 nahm in § 749 allerdings unter den der Pfän
dung nicht unterliegenden Forderimgen unter Nr. 1 
„den Arbeitslohn oder Dienstlohn nach den Bestim
mungen des Reichsgesetzes vom 21. Juni 1869" auf,

Meyer, Beschlagnahme. 2. Stuft. 2
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änderte aber auf der andern Seite die Bestimmungen 
des § 4 Ziffer 3 und 4 des Gesetzes durch Absatz 3 
und 4 seines § 749 dahin ab, daß

1. der Gehalt und die Dienstbezüge der im Privat
dienst dauernd angestellten Personen nur soweit 
der Pfändung unterworfen wurden, als der 
Gesamtbetrag die Summe von 1500 M. für das 
Zahr überstieg,

2. die Pfändung ohne Rücksicht auf den Betrag 
zulässig erklärt wurde, wenn sie zur Befriedigung 
der Ehefrau und der ehelichen Kinder des 
Schuldners wegen solcher Alimente beantragt 
war, welche für die Zeit nach Erhebung der 
Klage und für das diesem Zeitpunkt voraus
gehende letzte Vierteljahr zu entrichten waren.

b) Von viel größerer Tragweite, als die eben an- 
geführten Änderungen waren die Bestimmungen, welche 
das Neichsgesetz vom 29. März 1897 wegen Ab- 
änderung des Gesetzes betreffend die Beschlag
nahme des Arbeits- oder Dienstlohnes und 
der Zivilprozeßordnung infolge des Umschwunges 
in den sozialpolitischen Anschauungen traf. Es dehnte 
die Vergünstigung der Familienglieder, d. h. der Ehe
frau und ehelichen Kinder, bei Pfändung des Lohnes 
des Verpflichteten wegen ihrer Ansprüche an Alimenten 
(§ 4 Nr. 3 d. Ges.) auf die Unterhaltsansprüche der 
geschiedenen Ehefrau und des unehelichen Kindes — 
letzteres allerdings in einem beschränkten Umfange —
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aus (§ 4 a b. Ges.) und brachte die Zivilprozeßordnung 
und das Lohnbeschlagnahmegesetz in Einklang.

c) Endlich hat das Einführungsgesetz zu dem 
Gesetze betreffend Änderungen der Zivil
prozeßordnung vom 17. Mai 1898 in Artikel III 
den tz 4 Nr. 4 unseres Gesetzes dahin abgeändert, daß 
letzteres bei allen, nicht nur den dauernd Angestellten, 
d. h. denjenigen, deren Dienstverhältnis auf mindestens 
ein Jahr bestimmt oder mit einer Frist von mindestens 
drei Monaten aufzukündigen ist, die Lohnpfändung über 
den Jahresbetrag von 1500 M. hinaus gestattet.

Auf diese Weise hat
das Gesetz, betreffend die Beschlag

nahme des Arbeits- oder Dienstlohnes, 
vom 21. Juni 1869 (BGBl. 6.242) [»] 

jetzt folgenden Wortlaut erhalten:

§i.
Die Vergütung (Lohn, Gehalt, Honorar u. s. w.) 

für Arbeiten oder Dienste, welche auf Grund eines 
Arbeits- oder Dienstverhältniffes geleistet werden, 
darf, sofern dieses Verhältniß die Erwerbsthätigkeit 
des Vergütungsberechtigten vollständig oder haupt
sächlich in Anspruch nimmt, zum Zwecke der Sicher
stellung oder Befriedigung eines Gläubigers erst 
dann mit Beschlag belegt werden, nachdem die 
Leistung der Arbeiten oder Dienste erfolgt und nach
dem der Tag, an welchem die Vergütung'gesetzlich,
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Vertrags- oder gewohnheitsmäßig zu entrichten war, 
abgelaufen ist, ohne daß der Vergütungsberechtigte 
dieselbe eingefordert hat.

§2.
Die Bestimmungen des § 1 können nicht mit 

rechtlicher Wirkung durch Vertrag ausgeschlossen 
oder beschränkt werden.

Soweit nach diesen Bestimmungen die Beschlag
nahme unzulässig ist, ist auch jede Verfügung durch 
Geisten, Anweisung, Verpfändung oder durch ein 
anderes Rechtsgeschäft ohne rechtliche Wirkung.

§3.
Als Vergütung ist jeder dem Berechtigten ge

bührende Vermögensvortheil anzusehen. Auch macht 
es keinen Unterschied, ob dieselbe nach Zeit oder 
Stück berechnet wird.

Ist die Vergütung mit dem Preise oder Werth 
für Material oder mit dem Ersatz anderer Aus
lagen in ungetrennter Summe bedungen, so gilt als 
Vergütung im Sinne dieses Gesetzes der Betrag, 
welcher nach Abzug des Preises oder des Werthes 
der Materialien und nach Abzug der Auslagen übrig 
bleibt.

§4.
Das gegenwärtige Gesetz findet keine Anwen

dung:


